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in der Rechtssache  

wegen  

unbeschränkt Vollmacht erteilt. Gleichzeitig werden alle in dieser Sache von dem Bevollmächtigten bereits 
vorgenommenen Handlungen genehmigt. Diese Vollmacht erstreckt sich auf die gerichtliche und außerge-
richtliche Wahrnehmung der Interessen des Mandanten. Sie umfasst insbesondere folgende Befugnisse:  

1. Prozessführung in allen Instanzen, einschließlich Einlegung, Beschränkung und Rücknahme von 
Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen sowie Verzicht auf solche; Erhebung und Rücknahme von Wider-
klagen;  
Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, Abschluss von Vereinbarungen über 
Scheidungsfolgen, Stellung von Anträgen auf Erteilung von Renten- und sonstigen Versorgungs-
auskünften;  
Vertretung und Verteidigung in Straf- und Bußgeldsachen (§§ 303, 374 StPO), einschließlich der 
Vorverfahren sowie – für den Fall der Abwesenheit – zur Vertretung nach § 411 II StPO, mit aus-
drücklicher Ermächtigung zur Empfangnahme von Ladungen nach § 145 a II StPO, Stellung von 
Straf- und anderen nach der Strafprozessordnung zulässigen Anträgen und von Anträgen nach dem 
Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, insbesondere auch für das Betrags-
verfahren;  
Vertretung in allen Neben- und Folgeverfahren, insbesondere Arrest und einstweilige Verfügung, 
Kostenfestsetzung sowie Hinterlegungs-, Zwangsvollstreckungs- und Insolvenzverfahren 

2. Akteneinsicht sowie Vornahme und Entgegennahme von Zustellungen  

3. Empfangnahme von Geld, Wertsachen und Urkunden sowie der vom Gegner, der Justizkasse oder 
von anderen Stellen, z.B. von Rechtsschutzversicherungen, zu erstattenden Kosten, namentlich im 
Zusammenhang mit der oben unter „wegen“ bezeichneten Rechtssache  

4. Erledigung des Rechtsstreits durch Rücknahme, Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis 

5. Übertragung der Vollmacht ganz oder teilweise auf andere; die entstehenden Kosten trägt der Ver-
tretene  

6. Abgabe von Willenserklärungen, insbesondere zur Begründung und Aufhebung von Vertragsver-
hältnissen, Abgabe und Entgegennahme von einseitigen Willenserklärungen (z.B. Kündigungen) im 
Zusammenhang mit der oben genannten Rechtssache; Vornahme von einseitigen Rechtshandlungen 

7. Vertretung in sonstigen Verfahren, insbesondere bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art; 
Erstellung von Entwürfen und Vorlagen zu Verträgen oder Beschlüssen; Interessenvertretung und 
Rechtsberatung 

 
Datum: 18.07.2025 
 
 
 

......................................................................................................... 


